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tel im Sinne dieser Anordnung sind Lebensmittel, die allseitig 
von Papier, Pappe, Plastfolie und dergleichen umhüllt sind.

§ 2
(1) Die Wiederverwendung der Kartonagen ist so durchzu

führen, daß eine hygienische Beeinträchtigung der Lebensmit
tel und der Betriebe ausgeschlossen ist.

(2) Die Staatlichen Hygieneinspektionen bzw. Veterinär
hygiene-Inspektionen der Bezirke und Kreise haben die Be
triebe bei den Maßnahmen zur Gewährleistung der Forderun
gen gemäß Abs. 1 zu beraten, anzuleiten und zu unterstützen.

(3) Das Abpacken von Lebensmitteln in wiederverwen
dungsfähige Kartonagen muß bei nachstehend genannten Le
bensmitteln in Räumen erfolgen, die vom Produktionsprozeß 
getrennt sind:
— Milch und Milcherzeugnisse, ausgenommen Sterilkonserven
— Fleisch, Geflügel und Wild sowie deren Erzeugnisse, ausge

nommen solche in luftdicht verschlossenen Behältnissen

— Fischerzeugnisse, ausgenommen solche in luftdicht ver
schlossenen Behältnissen

— Speiseeis und Speiseeispulver
— Feinkosterzeugnisse
— Eipulver
— Säuglings-, Säuglingsfertig- und Kinderzusatznahrung
— Konditorei- und Feinbackwaren.
Sofern eine räumliche Trennung nicht erfolgen kann, bedarf 
die Wiederverwendung von Kartonagen der Zustimmung 
durch die zuständige Staatliche Hygieneinspektion bzw. Vete
rinärhygiene-Inspektion.

§3
Diese Anordnung tritt am 1. April 1977 in Kraft.

Berlin, den 17. März 1977

Der Minister für Gesundheitswesen 
OMR Prof. Dr. sc. med. M e c k l i n g e r
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